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Veröffentlichung gemäß § 120a, Abs. 2 AktG 

 

Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 

 

 

Die ordentliche Hauptversammlung der Bechtle AG vom 02.06.2022 hat unter TOP 7 be-

schlossen, das Vergütungssystem zu billigen. 

 

Der unter TOP 7 durch die Hauptversammlung am 02.06.2022 gefasste Beschluss wurde mit 

folgendem Ergebnis gefasst: 

 

92.849.919   abgegebene Stimmen (= 73,69 des vertretenen Grundkapitals) 

61.337.477   Ja-Stimmen (= 66,06 %) 

31.512.442   Nein-Stimmen (= 33,94 %) 

 

 

Neckarsulm, 02.06.2022 
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System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Bechtle Aktiengesellschaft 

1. Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstands 

Oberstes Strategieziel der Bechtle Aktiengesellschaft (im Folgenden: Bechtle) 

ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts durch profitables 

Wachstum. Dieses Leitziel ist auch Kernbaustein unserer Unternehmensstrate-

gie Vision 2030. Das Vergütungssystem des Vorstands fördert die Umsetzung 

dieser Strategie durch ambitionierte Performance-Ziele, die im Einklang mit un-

serer Unternehmensstrategie stehen. 

Die einzelnen Vergütungskomponenten stellen die Förderung der wesentlichen 

Ziele unserer Unternehmensstrategie, insbesondere ein kontinuierliches und 

nachhaltiges Wachstum des Geschäftsvolumens bei gleichzeitiger Steigerung 

der Profitabilität, sicher.  

Gleichzeitig ist die Vorstandsvergütung darauf ausgerichtet, die Mitglieder des 

Vorstands unter Berücksichtigung der Lage der Gesellschaft entsprechend ihrer 

Leistung und ihres Tätigkeits- und Verantwortungsbereichs zu entlohnen. Die 

Ausgestaltung des Vergütungssystems entspricht den Maßgaben des Aktienge-

setzes (AktG). Zudem erfolgt eine Orientierung an den Empfehlungen und An-

regungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK).  

Bei der Ausgestaltung des Vergütungssystem wurden insbesondere die folgen-

den Leitsätze berücksichtigt: 

- Förderung und Umsetzung der Unternehmensstrategie: 

Das Vergütungssystem trägt in seiner Gesamtheit zur Förderung und Um-

setzung unserer Unternehmensstrategie Vision 2030 bei, indem anspruchs-

volle und langfristige Performance-Ziele gesetzt werden, welche im Ein-

klang mit unserer gewünschten Unternehmensentwicklung stehen. 

- Fokus auf die langfristige und nachhaltige Entwicklung: 

Die langfristige und nachhaltige Entwicklung von Bechtle wird durch die Ge-

währung einer langfristigen variablen Vergütungskomponente sowie die Im-

plementierung von Nachhaltigkeitskriterien (Environmental, Social, Gover-

nance – ESG-Kriterien) in der kurzfristigen variablen Vergütung gefördert.  
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- Leistungsorientierung ("Pay for Performance"): 

Die Vorstandsmitglieder erhalten eine leistungsorientierte Vergütung, in-

dem im Rahmen der variablen Vergütung adäquate und ambitionierte Ziele 

gesetzt werden und die variable Vergütung je nach Zielerreichung zwischen 

null und einer betragsmäßigen Obergrenze (Cap) schwanken kann. 

- Angemessenheit: 

Der Aufsichtsrat stellt sicher, dass die Vergütung der Vorstandsmitglieder 

in einem angemessenen Verhältnis sowohl zu den Aufgaben und Leistun-

gen des jeweiligen Vorstandmitglieds als auch zur Lage der Gesellschaft 

steht. Um die Angemessenheit der Vergütungshöhen zu beurteilen, erfolgt 

ein Marktvergleich mit vergleichbaren Unternehmen (horizontaler Ver-

gleich) sowie eine Überprüfung der unternehmensinternen Vergütungsrela-

tionen (vertikaler Vergleich). 

- Compliance: 

Bei der Ausgestaltung des Vergütungssystems unseres Vorstands werden 

die aktuellen regulatorischen Anforderungen an die Ausgestaltung der Vor-

standsvergütung berücksichtigt. 

2. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergü-

tungssystems, erstmalige Anwendung 

Gemäß §§ 87a Abs. 1, 120a Abs. 1 AktG hat der Aufsichtsrat ein klares und ver-

ständliches Vergütungssystem für den Vorstand einer börsennotierten Aktienge-

sellschaft zu beschließen und der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen. 

Der Aufsichtsrat hat das vorliegende geänderte System zur Vergütung der Vor-

standsmitglieder in seiner Sitzung vom 16. März 2022 beschlossen und legt es 

der ordentlichen Hauptversammlung 2022 zur Billigung vor.  

Bei Erarbeitung des Vergütungssystems wurde der Aufsichtsrat von seinem 

Personalausschuss unterstützt, der insbesondere Empfehlungen zur Ausgestal-

tung des Systems aussprach. Im Zuge der Ausarbeitung des Vergütungssys-

tems kann der Aufsichtsrat auch externe Berater hinzuziehen, wovon der Auf-

sichtsrat der Gesellschaft Gebrauch gemacht hat. Bei Mandatierung des Vergü-

tungsberaters hat der Aufsichtsrat auf dessen Unabhängigkeit vom Vorstand 

und vom Unternehmen geachtet.  

Die allgemeinen Regeln des Aktiengesetzes und des DCGK für die Behandlung 

von Interessenkonflikten im Aufsichtsrat und dem Personalausschuss wurden 
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und werden auch beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprü-

fung des Vergütungssystems beachtet. Der Aufsichtsrat legt der Hauptver-

sammlung das von ihm beschlossene Vergütungssystem regelmäßig und im 

Falle wesentlicher Änderungen der nächsten ordentlichen Hauptversammlung 

zur Billigung vor. Sofern das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem 

durch die Hauptversammlung nicht gebilligt wird, legt der Aufsichtsrat gemäß 

§ 120a Abs. 3 AktG spätestens in der nächsten ordentlichen Hauptversamm-

lung ein überprüftes Vergütungssystem vor. 

Soweit keine wesentlichen Änderungen am Vergütungssystem vorgenommen 

werden, wird eine Vorlage des Vergütungssystems mindestens alle vier Jahre 

erfolgen. Sofern es zu wesentlichen Änderungen kommt, wird das angepasste 

Vergütungssystem bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zur Ab-

stimmung vorgelegt.  

Das vorliegende System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder gilt für alle Ver-

gütungsentscheidungen des Aufsichtsrats (insbesondere den Neuabschluss 

und die Verlängerung von Vorstands-Anstellungsverträgen sowie die Änderung 

bestehender oder künftiger Anstellungsverträge), die nach dem 16. März 2022 

getroffen werden.  

3. Festlegung der konkreten Ziel-Gesamtvergütung, Angemessenheit der 

Vorstandsvergütung 

Der Aufsichtsrat legt am Ende eines jeden Geschäftsjahres für das jeweils be-

vorstehende Geschäftsjahr die Höhe der Ziel-Gesamtvergütung für jedes Vor-

standsmitglied fest. Dabei wird einerseits beachtet, dass die Vergütung sowohl 

in einem angemessenen Verhältnis zu den Leistungen und Aufgaben des jewei-

ligen Vorstandsmitglieds als auch zur Lage der Gesellschaft steht. Andererseits 

soll die Vergütung die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe über-

steigen. Zuletzt soll die Vergütung auf die langfristige und nachhaltige Entwick-

lung der Gesellschaft ausgerichtet sein. 

Um die Angemessenheit der Vergütung sicherzustellen, werden die Vergü-

tungshöhen einem Marktvergleich mit vergleichbaren Unternehmen unterzogen 

(horizontaler Vergleich). Darüber hinaus werden die unternehmensinternen Ver-

gütungsrelationen der Vorstandsmitglieder einem Vergleich mit den Führungs-

ebenen unterhalb des Vorstands sowie den weiteren Führungskräften und An-

gestellten unterzogen (vertikaler Vergleich). 

4. Überblick über das Vergütungssystem des Vorstands 
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4.1  Bestandteile der Vergütung 

Die Vergütung des Vorstands besteht aus fixen und variablen Bestandteilen, 

deren Summe die Gesamtvergütung eines Vorstandsmitglieds bildet.  

Fixe Bestandteile sind das feste Jahresgehalt ("Grundvergütung") und Neben-

leistungen. Eine betriebliche Altersversorgung wird nicht gewährt.  

Daneben erhalten die Vorstandsmitglieder eine kurzfristige variable Vergütung 

(jährliche Tantieme) und eine langfristige variable Vergütung, welche jährlich in 

Form eines Performance Cash Plans mit einer Performanceperiode von vier 

Jahren begeben wird. 

Die Vergütungsbestandteile werden mit Ausnahme der Nebenleistungen in bar 

gewährt. Eine aktienbasierte Vergütung wird nicht gewährt.  

Die Vergütungsbestandteile im Überblick: 
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4.2 Vergütungsstruktur 

Die Grundvergütung trägt zwischen rund 46 % und rund 48 % zur Ziel-Ge-

samtvergütung bei. Die variablen Vergütungsbestandteile tragen zwischen 

rund 54 % und rund 52 % zur Ziel-Gesamtvergütung bei. Dadurch, dass der 

Zielbetrag der langfristigen variablen Vergütung, welche sich nach der Errei-

chung der langfristigen Performanceziele bemisst, den Zielbetrag der kurzfris-

tigen variablen Vergütung, welche sich nach der Zielerreichung der kurzfristi-

gen Performanceziele bemisst, übersteigt, wird die gesetzlich geforderte 

Fixe Vergütungsbestandteile

Element Ausgestaltung

Grundvergütung ▪ Fixe vertraglich vereinbarte Vergütung, die in zwölf gleichen Raten ausgezahlt wird

Nebenleistungen ▪ Dienstwagen zur dienstlichen und privaten Nutzung

Variable Vergütungsbestandteile

Kurzfristiger variabler Vergütungsanteil

Ausgestaltung

Plantyp ▪ Jährliche Tantieme

Begrenzung/Cap ▪ 130 % des Zielbetrags

Leistungs-kriterien Für Vorstandsvorsitzenden und Ordentliche Vorstandsmitglieder ohne 

Teilbereichsverantwortung:

▪ 100 % Konzern-EBT

Für Ordentliche Vorstandsmitglieder mit Teilbereichsverantwortung:

▪ 50 % Konzern-EBT (as reported)

▪ 50 % Teilbereichs-EBT (gemäß Aufsichtsrats-Reporting)

Kriterienbasierter Modifier (0,9 - 1,2):

▪ Zur Beurteilung der individuellen und kollektiven Leistung des Vorstands sowie der 

Erreichung von Nachhaltigkeitszielen (ESG-Kriterien)

Auszahlung ▪ Nach Abschluss des jeweiligen Geschäftsjahrs in bar

Langfristiger variabler Vergütungsanteil

Ausgestaltung

Plantyp ▪ Performance Cash Plan

Begrenzung/Cap ▪ 130 % des Zielbetrags

Leistungskriterien
▪ 50 % Konzern-EBT (as reported)

▪ 50 % Konzern-Geschäftsvolumen 

Performanceperiode ▪ Vier Jahre

Auszahlung ▪ Nach Ablauf der vierjährigen Performanceperiode in bar

Weitere Vertragsbestandteile

Element Ausgestaltung

Malus / Clawback
▪ Teilweise oder vollständige Reduzierung bzw. Rückforderung der variablen Vergütung 

möglich
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Ausrichtung der Vorstandsvergütung auf die langfristige und nachhaltige Ent-

wicklung der Gesellschaft erreicht. 

 

5. Detaildarstellung des Vergütungssystems 

5.1 Feste Vergütungsbestandteile 

5.1.1 Grundvergütung 

Die Grundvergütung ist eine fixe, auf das Gesamtjahr bezogene Vergütung, die 

sich am Verantwortungsbereich des jeweiligen Vorstandsmitglieds orientiert 

und in zwölf monatlichen Raten ausbezahlt wird. 

5.1.2 Nebenleistungen 

Alle Vorstandsmitglieder erhalten zudem Sach- und sonstige Bezüge (Neben-

leistungen). Den Vorstandsmitgliedern wird als einzige Nebenleistung bis zur 

Beendigung ihrer Vorstandsbestellung ein ihrer Position angemessener Dienst-

wagen zur dienstlichen und privaten Nutzung zur Verfügung gestellt. Sie sind 

des Weiteren in den Schutz einer der Position angemessenen D&O-Versiche-

rung einbezogen.  

5.2 Variable Vergütungsbestandteile 

Durch die variablen Vergütungskomponenten wird die Umsetzung unserer ope-

rativen sowie strategischen Unternehmensziele gefördert. Mit den variablen 

Vergütungskomponenten wird ein klarer "Pay for Performance"-Ansatz verfolgt. 

Somit wird sichergestellt, dass Leistungen über dem vorgegebenen Zielniveau 

angemessen honoriert werden, während die variable Vergütung bei deutlichen 

Zielverfehlungen bis auf null reduziert werden kann. Die kurzfristige und die 

langfristige variable Vergütung unterscheiden sich im Hinblick auf ihren jeweili-

gen Performancezeitraum und sichern so sowohl kontinuierliche 

46 % - 48 % 52 % - 54 %

Ziel-Gesamtvergütung

24 % - 26 % 26 % - 30 %

Grundvergütung Variable Vergütung

Kurzfristig variabel Langfristig variabel
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Verbesserungen im operativen Geschäft als auch die Förderung der langfristi-

gen und nachhaltigen Geschäftsentwicklung von Bechtle. 

5.2.1 Kurzfristige variable Vergütung 

a) Überblick über die jährliche Tantieme 

Um die operative Umsetzung unserer Unternehmensstrategie zu incenti-

vieren, erhalten die Vorstandsmitglieder eine kurzfristige variable Vergü-

tung in Form einer jährlichen Tantieme. Die Performanceperiode ist das 

jeweilige Geschäftsjahr.  

Zur Messung der Performance sind im Rahmen der jährlichen Tantieme 

zwei finanzielle Leistungskriterien für ordentliche Vorstandsmitglieder mit 

Teilbereichsverantwortung respektive ein finanzielles Leistungskriterium 

für den Vorstandsvorsitzenden und etwaige ordentliche Vorstandsmit-

glieder ohne Teilbereichsverantwortung hinterlegt. Die für die ordentli-

chen Vorstandsmitglieder mit Teilbereichsverantwortung verwendeten 

finanziellen Leistungskriterien werden zu je 50 % gewichtet und additiv 

miteinander verknüpft. Des Weiteren wird die Auszahlungshöhe durch 

nichtfinanzielle Leistungskriterien beeinflusst, deren Erreichung durch 

Festlegung eines Modifiers in einer Bandbreite von 0,9 – 1,2 beurteilt 

wird. Mithilfe des Modifiers erfolgt eine kriterienbasierte Berücksichtigung 

der individuellen und kollektiven Leistung der Vorstandsmitglieder sowie 

von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG-Kriterien). Die hierbei herangezoge-

nen Kriterien werden vom Aufsichtsrat zu Beginn eines Geschäftsjahrs, 

spätestens innerhalb der ersten drei Monate, festgelegt. Mögliche Krite-

rien sind die persönliche Leistung des Vorstandsmitglieds, die kollektive 

Leistung des Vorstands sowie Nachhaltigkeitsaspekte (z. B. aus den Be-

reichen Arbeitssicherheit und Gesundheit, Compliance, Produktionsbe-

dingungen, Energie und Umwelt, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbe-

lange und Unternehmenskultur). 

Grundlage einer möglichen Auszahlung aus der jährlichen Tantieme ist 

der in den jeweiligen Anstellungsverträgen festgelegte individuelle Ziel-

betrag. Der Auszahlungsbetrag ergibt sich aus der Multiplikation des 

Zielbetrags mit der ermittelten Zielerreichung der finanziellen Leistungs-

kriterien, die zwischen 0 % und 130 % betragen kann, sowie dem indivi-

duell festgesetzten Modifier. Die Höhe des Auszahlungsbetrags der jähr-

lichen Tantieme ist auf 130 % des Zielbetrags begrenzt. Darüber hinaus 

hat der Aufsichtsrat das Recht, ausnahmsweise und lediglich im Falle 
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außergewöhnlicher, nicht vorhersehbarer Ereignisse oder Entwicklungen 

die jährliche Tantieme nach billigem Ermessen zu reduzieren oder zu er-

höhen. Außergewöhnliche Ereignisse oder Entwicklungen können z. B. 

eine zustimmungspflichtige Akquisition oder Veräußerung einer Gesell-

schaft bzw. von Teilen einer Gesellschaft oder von Beteiligungen an Ge-

sellschaften, ein Zusammenschluss mit einer anderen Gesellschaft, Än-

derungen der rechtlichen und / oder regulatorischen Rahmenbedingun-

gen, ein konjunktureller Einbruch, hohe Inflation oder wesentliche Ände-

rungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sein. Für den au-

ßergewöhnlichen Fall, dass der Aufsichtsrat beschließt, von dieser Mög-

lichkeit Gebrauch zu machen, werden die Gründe hierfür angemessen 

erläutert und offengelegt.  

 

b) Finanzielle Leistungskriterien der jährlichen Tantieme 

In den Planbedingungen der jährlichen Tantieme für den Vorstandsvorsit-

zenden und etwaige ordentliche Vorstandsmitglieder ohne Teilbereichs-

verantwortung ist als finanzielles Leistungskriterium das Ergebnis vor 

Steuern auf Konzernebene ("Konzern-EBT") festgelegt. Für Bechtle ist das 

EBT eine der maßgeblichen finanziellen Steuerungsgrößen. Bechtle ist 

weiterhin auf Expansionskurs und will kontinuierlich wachsen, und zwar 

kurz-, mittel- und langfristig. Das EBT ist ein bedeutender Indikator für ein 

profitables Wachstum des Gesamt-Konzerns innerhalb des jeweiligen Ge-

schäftsjahrs und als solches auch als ein zentrales quantitatives Wachs-

tumsziel in unserer Vision 2030 verankert. 

Während für die Performancemessung des Vorstandsvorsitzenden und et-

waige ordentliche Vorstandsmitglieder ohne Teilbereichsverantwortung 

das Konzern-EBT das einzige finanzielle Leistungskriterium im Rahmen 

der jährlichen Tantieme ist, wird die Performance der ordentlichen 

Jährliche Tantieme

Auszahlung in €

(Cap bei 
130 % des 

Zielbetrags)

Zielerreichung (0 % - 130 %)

Einjährige Performanceperiode

Geschäftsjahr n

Zielbetrag in €

x

Kriterien-

basierter 
Modifier

(0,9 - 1,2)

x =

Konzern-EBT 

as reported (Budgetziel)1
0
0
 %

Teilbereichs-EBT

(Budgetziel)5
0
 %

Konzern-EBT 

as reported (Budgetziel)5
0
 %

Vorstandsvorsitz
Ordentliche 

Vorstandsmitglieder

+
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Vorstandsmitglieder mit Teilbereichsverantwortung noch an ein zweites fi-

nanzielles Leistungskriterium geknüpft.  

Die ordentlichen Vorstandsmitglieder verantworten bei Bechtle jeweils ei-

nen Teilbereich des Unternehmens, der beispielsweise aus einem Unter-

nehmenssegment oder aus regional zugeordneten Konzerngesellschaften 

bestehen kann. Ihre Performance wird daher nicht nur anhand des Kon-

zern-EBT, sondern auch anhand des EBT des von ihnen verantworteten 

Teilbereichs gemessen ("Teilbereichs-EBT"). Hierdurch wird die im Rah-

men des Vergütungssystems intendierte Verknüpfung zwischen individuel-

ler Leistung und Vergütung weiter gestärkt, während gleichzeitig die kol-

lektive Verantwortung aller Vorstandsmitglieder für das Konzernergebnis 

abgebildet wird.  

Für ordentliche Vorstandsmitglieder mit Teilbereichsverantwortung wird 

sowohl für das Konzern-EBT als auch für das Teilbereichs-EBT zu Beginn 

eines jeden Geschäftsjahrs jeweils ein Wert festgelegt, der für das Ge-

schäftsjahr erreicht werden soll ("Zielwert"). Eine nachträgliche Änderung 

der Zielwerte oder sonstiger Vergleichsparameter erfolgt nicht. Der Ziel-

wert für das Teilbereichs-EBT entspricht der Summe der Plan-EBT-Werte 

der dem jeweiligen Teilbereich zugeordneten und vom ordentlichen Vor-

standsmitglied verantworteten Einzelgesellschaften. Darüber hinaus wer-

den für das Konzern-EBT und das Teilbereichs-EBT ein unterer und ein 

oberer Schwellenwert definiert. Zur Feststellung der Zielerreichung wird 

der im jeweiligen Geschäftsjahr tatsächlich erwirtschaftete Wert für das 

Konzern-EBT gemäß dem testierten und vom Aufsichtsrat gebilligten 

Bechtle-Konzernjahresabschluss bzw. das Teilbereichs-EBT, welches im 

Aufsichtsrats-Reporting für den Monat Dezember ausgewiesen wird, mit 

dem jeweils festgelegten Zielwert abgeglichen. Entspricht der Istwert für 

das Konzern-EBT bzw. das Teilbereichs-EBT dem jeweiligen Zielwert, 

ergibt sich eine Zielerreichung von 100 %. Beträgt der Istwert für das Kon-

zern-EBT bzw. das Teilbereichs-EBT 80 % des Zielwerts ("Mindestwert") 

oder weniger, liegt die Zielerreichung bei 0 %. Entspricht der jeweilige Ist-

wert für das Konzern-EBT bzw. das Teilbereichs-EBT einem Wert von 

130 % des Zielwerts ("Maximalwert"), ergibt sich eine Zielerreichung von 

130 %. Weitere Steigerungen der Istwerte für das Konzern-EBT bzw. das 

Teilbereichs-EBT führen zu keiner weiteren Steigerung der Zielerreichung. 

Zielerreichungen zwischen den jeweiligen definierten Zielerreichungspunk-

ten werden linear interpoliert. 
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Für den Vorstandsvorsitzenden und etwaige ordentliche Vorstandsmitglie-

der ohne Teilbereichsverantwortung gelten die im vorstehenden Absatz 

beschriebenen Regelungen entsprechend mit der Maßgabe, dass 

- nur das Konzern-EBT, nicht aber ein Teilbereichs-EBT finanzielles 

Leistungskriterium ist, und 

- die Zielerreichung 0 % beträgt, wenn der Istwert für das Konzern-EBT 

65 % des Zielwerts oder weniger beträgt. 

 

Zielerreichungskurven für die finanziellen Leistungskriterien der jährlichen Tantieme  

5.2.2 Langfristige variable Vergütung 

a) Überblick über den Performance Cash Plan 

Um die langfristige Umsetzung der Unternehmensstrategie zu incentivie-

ren, erhalten die Vorstandsmitglieder neben der kurzfristigen Vergütungs-

komponente auch eine langfristige variable Vergütung. Diese ist als Per-

formance Cash Plan mit einer Performanceperiode von vier Jahren aus-

gestaltet und wird jährlich gewährt.  

Vorstandsvorsitz
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Die Performance der Vorstandsmitglieder wird anhand zweier finanzieller 

Leistungskriterien gemessen: dem Konzern-Geschäftsvolumen und dem 

Konzern-EBT, die mit jeweils 50 % gewichtet und additiv miteinander ver-

knüpft sind. 

Grundlage einer möglichen Auszahlung aus dem Performance Cash Plan 

ist der in den jeweiligen Anstellungsverträgen festgelegte individuelle Ziel-

betrag. Der Auszahlungsbetrag ergibt sich aus der Multiplikation des Ziel-

betrags mit der ermittelten Zielerreichung der finanziellen Leistungskrite-

rien, die zwischen 0 % und 130 % betragen kann. Die Höhe des Auszah-

lungsbetrags des Performance Cash Plans ist auf 130 % des Zielbetrags 

begrenzt. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat das Recht, ausnahmsweise 

und lediglich im Falle außergewöhnlicher, nicht vorhersehbarer Ereignisse 

oder Entwicklungen die Auszahlung aus dem Performance Cash Plan 

nach billigem Ermessen zu reduzieren oder zu erhöhen. Außergewöhnli-

che Ereignisse oder Entwicklungen können z. B. eine zustimmungspflich-

tige Akquisition oder Veräußerung einer Gesellschaft bzw. von Teilen ei-

ner Gesellschaft oder von Beteiligungen an Gesellschaften, ein Zusam-

menschluss mit einer anderen Gesellschaft, Änderungen der rechtlichen 

und / oder regulatorischen Rahmenbedingungen, ein konjunktureller Ein-

bruch, hohe Inflation oder wesentliche Änderungen der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden sein. Für den außergewöhnlichen Fall, dass der 

Aufsichtsrat beschließt, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, wer-

den die Gründe hierfür angemessen erläutert und offengelegt. 

 

b) Finanzielle Leistungskriterien des Performance Cash Plans 

Bechtle verfolgt die Strategie eines nachhaltigen und profitablen Wachs-

tums und hat sich dabei im Rahmen seiner Strategie Vision 2030 ambiti-

onierte quantitative Ziele gesetzt. Durch die Verwendung der beiden finan-

ziellen Leistungskriterien Konzern-Geschäftsvolumen und Konzern-EBT 

im Rahmen des langfristig ausgerichteten Performance Cash Plans, wird 

die Umsetzung dieser Unternehmensstrategie incentiviert. 

Performance Cash Plan

Auszahlung in €

(Cap bei 
130 % des 

Zielbetrags)

Zielerreichung (0 % - 130 %)

Vierjährige Performanceperiode

Zielbetrag in €

x =

Konzern-Geschäftsvolumen

(Budgetziel)5
0
 % Konzern-EBT 

as reported (Budgetziel)5
0
 %+

GJ n GJ n+1 GJ n+2 GJ n+3
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Sowohl für das Konzern-Geschäftsvolumen als auch für das Konzern-EBT 

wird zu Beginn einer jeden Performanceperiode jeweils ein Wert festge-

legt, der während der vierjährigen Performanceperiode erreicht werden 

soll ("Zielwert"). Eine nachträgliche Änderung der Zielwerte oder sonstiger 

Vergleichsparameter erfolgt nicht. Darüber hinaus werden ein unterer und 

ein oberer Schwellenwert festgelegt. Zur Feststellung der Zielerreichung 

wird zunächst das Konzern-Geschäftsvolumen bzw. das Konzern-EBT er-

mittelt, das während der Performanceperiode erwirtschaftet wurde ("Ist-

wert"), indem das jeweils festgestellte Konzern-Geschäftsvolumen bzw. 

das Konzern-EBT eines jeden Geschäftsjahrs während der maßgeblichen 

Performanceperiode addiert wird. Die Ermittlung des Konzern-EBT erfolgt 

anhand der im jeweiligen testierten und gebilligten Bechtle-Konzernab-

schluss ausgewiesenen Werte. Das Konzern-Geschäftsvolumen ist einer 

vom Vorstand zum jeweiligen Bilanzstichtag erstellten und vom Ab-

schlussprüfer geprüften und testierten Berechnung zu entnehmen, die un-

ter der (hypothetischen) Annahme zu erstellen ist, dass die Gesellschaft 

beim Handel mit Standardsoftwarelizenzen als Prinzipal im Sinne von 

IRFS 15 handelt. Anschließend werden diese Istwerte zu den jeweiligen 

Zielwerten ins Verhältnis gesetzt. Entspricht der Istwert für das Konzern-

Geschäftsvolumen bzw. das Konzern-EBT dem jeweiligen Zielwert, be-

trägt die EBT-Zielerreichung 100 %. Entspricht der Istwert für das Kon-

zern-Geschäftsvolumen bzw. das Konzern-EBT 80 % (beim Vorstands-

vorsitzenden und etwaigen ordentlichen Vorstandsmitgliedern ohne Teil-

bereichsverantwortung 65 %) des jeweiligen Zielwerts ("Mindestwert") 

oder weniger, beträgt die Zielerreichung 0 %. Entspricht der Istwert für das 

Konzern-Geschäftsvolumen bzw. das Konzern-EBT 130 % des jeweiligen 

Zielwerts ("Maximalwert"), beträgt die Zielerreichung 130 %. Weitere Stei-

gerungen der Istwerte für das Konzern-Geschäftsvolumen bzw. das Kon-

zern-EBT führen zu keiner weiteren Steigerung der Zielerreichung. Zieler-

reichungen zwischen den jeweiligen definierten Zielerreichungspunkten 

werden linear interpoliert. 

Sofern die Zielerreichung für das Konzern-EBT nicht mindestens 100 % 

beträgt, ist die Zielerreichung für das Konzern-Geschäftsvolumen auf 

100 % beschränkt. Durch diese Nebenbedingung wird die strategische 

Ausrichtung im Hinblick auf ein nachhaltiges und profitables Wachstum 

zusätzlich betont und die intendierte Leistungsorientierung ("Pay for Per-

formance") der variablen Vergütung weiter gestärkt. 
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Zielerreichungskurven für die finanziellen Leistungskriterien des Performance Cash Plans 

5.2.3 Maximalvergütung 

Der Aufsichtsrat hat nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG für jedes Vorstands-

mitglied eine betragsmäßige Höchstgrenze für die Summe aus Grundvergü-

tung, Nebenleistungen, kurzfristiger variabler und langfristiger variabler Vergü-

tungskomponente festgelegt. Diese beträgt für den Vorstandsvorsitzenden € 

8.000.000 und für die ordentlichen Vorstandsmitglieder € 4.000.000. Die 

Höchstgrenze bezieht sich auf die Summe aller Zahlungen (inkl. Nebenleistun-

gen), die aus den Vergütungsregelungen für ein Geschäftsjahr resultieren.  

5.2.4 Malus und Clawback 

In den Anstellungsverträgen der Vorstandsmitglieder sind Malus- und 

Clawback-Regelungen implementiert, die auf die gesamte variable Vergütung, 

also die jährliche Tantieme und den Performance Cash Plan, Anwendung fin-

den.  
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Sofern das Vorstandsmitglied vorsätzlich gegen eine wesentliche Sorgfalts-

pflicht nach § 93 AktG oder eine wesentliche dienstvertragliche Pflicht verstößt, 

kann der Aufsichtsrat die noch nicht ausbezahlte variable Vergütung, welche 

für das Geschäftsjahr, in dem der Verstoß stattgefunden hat, gewährt werden 

soll, nach seinem pflichtgemäßen Ermessen teilweise oder vollständig auf null 

reduzieren ("Malus"). 

Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat unter den genannten Voraussetzungen 

auch den Bruttobetrag einer variablen Vergütung, welche für das Geschäfts-

jahr, in dem der Verstoß stattgefunden hat, bereits ausbezahlt worden ist, nach 

seinem billigen Ermessen teilweise oder vollständig zurückfordern 

("Clawback"). 

Im Rahmen seiner Ermessensentscheidung hat der Aufsichtsrat die Schwere 

des Verstoßes, den Grad des Verschuldens des Vorstandsmitglieds sowie den 

der Gesellschaft entstandenen materiellen und immateriellen Schaden zu be-

rücksichtigen und das Vorstandsmitglied zu dem maßgeblichen Sachverhalt 

anzuhören und ihm das Recht zu einer Stellungnahme einzuräumen.  

Daneben hat ein Vorstandsmitglied eine bereits ausbezahlte variable Vergü-

tung zurückzuzahlen, falls und soweit sich nach der Auszahlung herausstellt, 

dass der der Berechnung des Auszahlungsbetrags zugrunde liegende testierte 

und festgestellte Konzernabschluss fehlerhaft war und daher nach den maß-

geblichen Rechnungs-legungsvorschriften korrigiert werden muss und unter 

Zugrundelegung des korrigierten testierten Konzernabschlusses sowie des je-

weils maßgeblichen Vergütungssystems ein geringerer oder kein Auszahlungs-

betrag aus der variablen Vergütung geschuldet worden wäre. 

Ungeachtet der oben stehenden Regelungen bleiben mögliche Ansprüche der 

Gesellschaft auf Schadensersatz, insbesondere aus § 93 Abs. 2 AktG, das 

Recht der Gesellschaft zum Widerruf der Bestellung gemäß § 84 Abs. 4 AktG 

sowie das Recht der Gesellschaft zur fristlosen Kündigung des Anstellungsver-

trags des Vorstandsmitglieds (§ 626 Abs. 1 BGB) unberührt. 

6. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 

Für den Fall einer vorzeitigen Beendigung der Bestellung zum Vorstandsmitglied 

bzw. des Anstellungsvertrags sind die folgenden Regelungen vorgesehen. 

6.1 Laufzeit von Vorstandsanstellungsverträgen 
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Die Bestellung und die Abberufung von Vorstandsmitgliedern sind in den 

§§ 84 f. AktG sowie in § 31 MitbestG geregelt. Von diesen gesetzlichen Bestim-

mungen abweichende Satzungsregelungen bestehen nicht. Die Anstellungsver-

träge haben jeweils eine feste Laufzeit; eine Möglichkeit zur ordentlichen Kündi-

gung ist folglich nicht vorgesehen. Unberührt bleibt hingegen das gesetzliche 

Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung (§ 626 BGB) des Anstel-

lungsvertrags. 

Für den Fall, dass die Bestellung als Vorstandsmitglied wirksam gemäß 

§ 84 Abs. 4 AktG widerrufen wird oder das Vorstandsmitglied sein Vorstandsamt 

niederlegt, ist die Gesellschaft berechtigt, das Vorstandsmitglied unter Fortzah-

lung der vertraglich geschuldeten Vergütung von der Pflicht zur Erbringung der 

anstellungsvertraglich geschuldeten Dienstleistung freizustellen. 

Wird ein ordentliches Vorstandsmitglied während der Dauer des Anstellungsver-

hältnisses dauerhaft arbeitsunfähig, endet der Anstellungsvertrag mit dem Ende 

des 3. Monats (beim Vorstandsvorsitzenden mit dem Ende des 12. Monats), 

nachdem die dauernde Arbeitsunfähigkeit festgestellt worden ist. Darüber hinaus 

endet der Anstellungsvertrag eines Vorstandsmitglieds mit Vollendung des 67. 

Lebensjahres durch das Vorstandsmitglied, ohne dass es einer Kündigung be-

darf. 

6.2 Unterjähriger Ein- oder Austritt 

Für die variablen Vergütungskomponenten (jährliche Tantieme und Perfor-

mance Cash Plan) bestehen ergänzende Regelungen zu den hieraus resultie-

renden Ansprüchen, sofern das Anstellungsverhältnis des Vorstandsmitglieds 

im Verlauf eines Geschäftsjahrs beginnt oder endet.  

a) Jährliche Tantieme 

Beginnt oder endet das Anstellungsverhältnis des Vorstandsmitglieds im 

Laufe des Geschäftsjahrs, so besteht für dieses Geschäftsjahr ein An-

spruch auf eine auf Basis der Planbedingungen ermittelte zeitanteilige 

jährliche Tantieme. Hierzu wird der ermittelte Auszahlungsbetrag durch 

365 dividiert und mit der Zahl der Tage multipliziert, während derer in dem 

Geschäftsjahr das Dienstverhältnis mit dem Vorstandsmitglied bestand. 

Abweichend hiervon entfällt der Anspruch auf die jährliche Tantieme er-

satz- und entschädigungslos, wenn das Anstellungsverhältnis im Laufe 

des Geschäftsjahrs durch außerordentliche Kündigung der Gesellschaft 
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aus wichtigem Grund (§ 626 Abs. 1 BGB) oder durch die Aufhebung des 

Anstellungsvertrags auf Veranlassung der Gesellschaft aus in der Person 

oder dem Verhalten des Vorstandsmitglieds liegenden Gründen, welche 

die ordentliche Kündigung eines Arbeitnehmers rechtfertigen würden, en-

det. Dies gilt ebenso, wenn das Vorstandsmitglied im Laufe eines Ge-

schäftsjahrs ohne wichtigen Grund kündigt oder wenn es auf seine Veran-

lassung hin zu einer Aufhebung des Anstellungsvertrags ohne wichtigen 

Grund kommt. Ebenso entfällt der Anspruch auf die jährliche Tantieme, 

sofern das Vorstandsmitglied im Laufe eines Geschäftsjahrs die Wieder-

bestellung trotz gleichwertiger Konditionen ablehnt. 

Hingegen erfolgt eine reguläre Ermittlung der Zielerreichung und Auszah-

lung der zeitanteiligen jährlichen Tantieme gemäß der in den Planbedin-

gungen vorgesehenen Regelungen, sofern das Anstellungsverhältnis im 

Laufe eines Geschäftsjahrs durch eine vorzeitige Aufhebung des Anstel-

lungsvertrags auf Veranlassung der Gesellschaft endet, ohne dass hierfür 

ein wichtiger Grund im Sinne von § 626 Abs. 1 BGB oder Gründe in der 

Person oder dem Verhalten des Vorstandsmitglieds vorliegen, welche die 

ordentliche Kündigung eines Arbeitnehmers rechtfertigen würden. Dies gilt 

ebenso, sofern das reguläre Ende der Vertragslaufzeit erreicht ist und 

keine Wiederbestellung erfolgt oder das Vorstandsmitglied in den Ruhe-

stand eintritt und eine staatliche und / oder betriebliche Rente bezieht. Die 

Regelungen zur zeitanteiligen Ermittlung des Auszahlungsbetrags bei Be-

endigung des Anstellungsverhältnisses während des Geschäftsjahrs fin-

den auch in diesen Fällen entsprechend Anwendung.  

b) Performance Cash Plan 

Soweit das Anstellungsverhältnis des Vorstandsmitglieds im Laufe des 

Geschäftsjahrs beginnt oder endet, wird ihm für dieses Geschäftsjahr eine 

zeitanteilige Tranche gewährt. Der Zielbetrag wird hierzu zeitanteilig ge-

kürzt. Hierfür wird der jeweils ermittelte Auszahlungsbetrag des Perfor-

mance Cash Plans durch 365 dividiert und mit der Zahl der Tage multipli-

ziert, während derer in dem Geschäftsjahr das Anstellungsverhältnis be-

stand. 

Ein Anspruch auf den (zeitanteilig gekürzten) Performance Cash Plan ent-

fällt bei einem Ausscheiden während der laufenden Performanceperiode 

ersatz- und entschädigungslos unter denselben Voraussetzungen, welche 

zu einem Entfall des Anspruchs auf die jährliche Tantieme führen.  
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Hingegen erhält das Vorstandsmitglied bei einem Ausscheiden während 

der laufenden Performanceperiode unter den Voraussetzungen, welche 

auch zu einer zeitanteiligen Auszahlung der jährlichen Tantieme berechti-

gen, grundsätzlich eine reguläre, d. h. nicht zeitanteilig gekürzte Auszah-

lung aus dem Performance Cash Plan. Diese ermittelt sich gemäß den in 

den Planbedingungen vorgesehenen Regelungen. Die Auszahlung der 

ausstehenden Tranchen des Performance Cash Plans erfolgt regulär am 

Ende der jeweiligen Performanceperioden; eine vorzeitige Auszahlung fin-

det nicht statt. 

6.3 Vorzeitige Beendigung der Tätigkeit ohne wichtigen Grund 

Endet das Anstellungsverhältnis ohne wichtigen Grund, so ist eine gegebenen-

falls zu zahlende Abfindung betragsmäßig begrenzt. Die Abfindungszahlung 

kann maximal zwei Jahresvergütungen (Grundvergütung, Nebenleistungen so-

wie kurzfristige und langfristige variable Vergütung) betragen und ist gleichzeitig 

auf die Vergütung der Restlaufzeit des Anstellungsvertrags begrenzt. Für die 

Berechnung des Abfindungs-Caps ist auf die Gesamtvergütung des abgelaufe-

nen Geschäftsjahrs und gegebenenfalls auf die voraussichtliche Gesamtvergü-

tung für das laufende Geschäftsjahr abzustellen. Der Abfindungs-Cap gilt nicht 

für den Vorstandsvorsitzenden. Ferner steht dem Vorstandsvorsitzenden ein 

Entschädigungsanspruch zu für den Fall, dass er von seinem Sonderkündi-

gungsrecht bei einem etwaigen Change of Control Gebrauch machen sollte. Die 

Entschädigung entspricht der Gesamtvergütung für die Restlaufzeit des Ver-

trags.  

6.4 Vorzeitige Beendigung der Tätigkeit aus wichtigem Grund 

Sofern der Anstellungsvertrag durch die Gesellschaft wirksam aufgrund eines 

vom Vorstandsmitglied zu vertretenden wichtigen Grundes (§ 626 Abs.1 BGB) 

gekündigt wird, erfolgt keine Abfindungszahlung. 

6.5 Sonstige Abfindungsregelungen 

Abseits der unter 6.3. beschriebenen Regelungen sind keine weiteren Abfin-

dungsregelungen vorgesehen. 

6.6 Arbeitsunfähigkeit 

Wird ein ordentliches Vorstandsmitglied vorübergehend arbeitsunfähig, erhält 

es seine Jahresvergütung (Grundvergütung, Nebenleistungen sowie kurzfristige 

und langfristige variable Vergütung) weiterhin für den Zeitraum von drei 
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Monaten (beim Vorstandsvorsitzenden für den Zeitraum von sechs Monaten), 

allerdings längstens bis zur Beendigung des Anstellungsvertrags. 

Sofern ein ordentliches Vorstandsmitglied während der Dauer des Anstellungs-

vertrags verstirbt, haben sein Ehepartner oder ersatzweise die unterhaltsbe-

rechtigten Kinder (beim Vorstandsvorsitzenden die Kinder bis zur Vollendung 

des 21. Lebensjahres, im Falle einer Ausbildung bis zur Vollendung des 27. Le-

bensjahres) einen Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung (Grundvergütung 

sowie kurzfristige und langfristige variable Vergütung) des ordentlichen Vor-

standsmitglieds für den Sterbemonat und die nachfolgenden sechs Kalender-

monate (beim Vorstandsvorsitzenden für die nachfolgenden 12 Kalendermo-

nate).  

Im Falle einer dauerhaften Invalidität oder bei Tod des Vorstandsmitglieds wird 

die jährliche Tantieme für das laufende Geschäftsjahr sofort ausbezahlt. Der 

Auszahlungsbetrag entspricht dabei dem Zielbetrag, welcher zeitanteilig gekürzt 

wird. Für den Performance Cash Plan gilt in diesem Fall, dass alle laufenden 

Tranchen sofort zur Auszahlung kommen. Der Auszahlungsbetrag entspricht 

dabei den kumulierten Zielbeträgen aller im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität 

bzw. im Todeszeitpunkt noch nicht beendeten Tranchen. Für die Tranche, wel-

che im Geschäftsjahr des Eintritts der dauerhaften Invalidität bzw. des Todes 

begonnen hat, erfolgt eine zeitanteilige Kürzung des Zielbetrags. 

6.7 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

Mit jedem ordentlichen Vorstandsmitglied wird regelmäßig ein nachvertragliches 

Wettbewerbsverbot in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, sowie in 

Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Großbritannien (mit 

dem Vorstandsvorsitzenden in den Ländern, in denen die Gesellschaft oder mit 

ihr i.S.v. § 15 AktG verbundene Unternehmen im Moment des Ausscheidens 

des Vorstandsvorsitzenden Waren oder Dienstleistungen herstellen oder ver-

treiben) für die Dauer von einem Jahr vereinbart. Für die Dauer des Wettbe-

werbsverbots hat die Gesellschaft dem Vorstandsmitglied eine monatliche Ka-

renzzahlung zu gewähren. Diese beträgt monatlich ein Zwölftel von 75 % (beim 

Vorstandsvorsitzenden 100 %) der durchschnittlichen Gesamtvergütung 

(Grundvergütung sowie kurzfristige und langfristige variable Vergütung), welche 

dem Vorstandsmitglied in den letzten drei Kalenderjahren vor Beendigung des 

Anstellungsvertrags ausgezahlt wurde. Etwaige Abfindungszahlungen werden 

auf die Karenzentschädigung angerechnet (wobei die Anstellungsverträge der 

amtierenden ordentlichen Vorstandsmitglieder eine Anrechnung noch nicht vor-

sehen). 
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6.8 Nebentätigkeiten der Vorstandsmitglieder 

Mit den oben dargelegten Vergütungskomponenten sind auch etwaige Tätigkei-

ten eines Vorstandsmitglieds für Gesellschaften im Interessenbereich der Ge-

sellschaft (gesellschaftsgebundene Mandate), insbesondere bei mit der Gesell-

schaft i. S. d. § 15 AktG verbundenen Unternehmen, vollständig abgegolten. 

Soweit das Vorstandsmitglied Bezüge für die Ausübung solcher Mandate erhält, 

werden diese auf die jährliche Tantieme angerechnet oder sind von dem Vor-

standsmitglied unaufgefordert an die Gesellschaft abzuführen. Die Übernahme 

anderweitiger Tätigkeiten – entgeltlich oder unentgeltlich – bedarf der vorheri-

gen und mit einer Frist von einem Monat (beim Vorstandsvorsitzenden mit an-

gemessener Frist) zum Monatsende widerruflichen schriftlichen Zustimmung 

des Aufsichtsrats. Bei der Erteilung der Zustimmung entscheidet der Aufsichts-

rat nach billigem Ermessen auch darüber, inwieweit eine für solche anderweiti-

gen Tätigkeiten gewährte Vergütung auf die Vergütung im Rahmen der Tätig-

keit als Vorstandsmitglied anzurechnen ist. 

7.  Vorübergehende Abweichungen vom Vergütungssystem 

Unter besonderen und außergewöhnlichen Umständen kann der Aufsichtsrat 

gemäß § 87a Abs. 2 Satz 2 AktG vorübergehend von dem Vergütungssystem 

abweichen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesell-

schaft notwendig ist. Solche Abweichungen können beispielsweise zur Sicher-

stellung einer adäquaten Anreizsetzung im Fall einer signifikant veränderten 

Unternehmensstrategie, einer schweren Unternehmenskrise oder einer schwe-

ren Wirtschaftskrise erforderlich sein. Ungünstige Marktentwicklungen gelten 

hingegen nicht als besondere und außergewöhnliche Umstände, die eine Ab-

weichung vom Vergütungssystem rechtfertigen. Die außergewöhnlichen, einer 

Abweichung zugrunde liegenden und diese erfordernden Umstände sind durch 

einen Aufsichtsratsbeschluss festzustellen. Die Bestandteile des Vergütungs-

systems, von denen abgewichen werden kann, sind das Verfahren, die Rege-

lungen zur Vergütungsstruktur und -höhe, die Regelungen zu den finanziellen 

und nichtfinanziellen Leistungskriterien sowie die Regelungen zu den einzelnen 

Vergütungsbestandteilen. Auch im Fall einer Abweichung vom Vergütungssys-

tem muss die Vergütung und ihre Struktur weiterhin auf eine langfristige und 

nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet sein und in einem ange-

messenen Verhältnis zum Erfolg des Unternehmens und der Leistung des Vor-

stands stehen.  

Der Aufsichtsrat kann ferner nach pflichtgemäßem Ermessen bei festgestellter 

signifikanter Änderung des Bedarfs vorübergehend die Aufwendungen für 
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außergewöhnliche Nebenleistungen (z. B. Sicherheitsmaßnahmen) erstatten. 

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat das Recht, neu eintretenden Mitgliedern 

des Vorstands Sonderzahlungen zum Ausgleich von Gehaltsverlusten aus ei-

nem vorangehenden Dienstverhältnis oder zur Deckung der durch einen Stand-

ortwechsel entstehenden Kosten zu gewähren. 


